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Das Emser-Problem. — Der Bundesrat hat der Holz-
verzuckerungs AG., Ems (HOVAG), bekanntlich während
des Krieges vertragliche Zusicherungen über einen hohen
Uebernahmepreis und Bezugsverpflichtungen für Ersatz-
Treibstoffe abgegeben. Die völlig ungenügende Ueberwa-
chung und die lückenhaften Verträge ermöglichten der
HOVAG aus den erhaltenen Uebenpreisen für Ersatztreib-
Stoffe andere Anlagen (Grilon) zu finanzieren, die mit
den damals der HOVAG übertragenen kriegswintschaft-
hchen Aufgaben nichts zu tun haben und die privatwirt-
schaftlichen Unternehmungen konkurrenzieren, so ins-
besondere die Kunstseidenfabriken und die Chemische
Industrie. Daß die HOVAG-Gruppe versucht, ihre privi-
jegierte Stellung zu behalten und auszubauen, ist von
ihrem Standpunkt aus begreiflich; da nun aber die unter
dem Vollmachten-Regime eingegangenen Abnahme-Ver-
Pflichtungen des Bundes für Ersatztreibstoffe aus Ems
zwei Jahre früher als vorgesehen erfüllt sind, ist es Pflicht
der Bundesbehörden, zu prüfen, wie weit sich die finan-
zielle Unterstützung der der HOVAG angeschlossenen Be-
triebe aus Mitteln des Verkaufs von Ersatztreibstoffen
noch rechtfertigen läßt. Die kriegswirtschaftliche Aufgabe
der Produktion von Ensatztrei-bstoffen muß eindeutig
umschrieben werden und es muß Gewähr dafür geboten
sein, daß die dafür der HOVAG zufließenden Mittel zur
Erfüllung dieser Aufgabe allein reserviert bleiben. Die
bisher geübte Praxis der Abzweigung bedeutender Mittel
für die Finanzierung eines ausgebauten und noch keines-
Wegs abgeschlossenen Expansions-Programmes innerhalb
der kriegswirtschaftlichen Aufgaben muß im Interesse
eines sauberen Konkurrenzkampfes mit nicht subventio-
merten Unternehmungen ausgeschlossen sein.

Der Kopf des Monats. — Minister Dr. Hotz, Direktor
der Handelsabteilung des EVD hat auf Ende Juli dieses
Jahres altershalber seinen Rücktritt erklärt. Während
fast zwei Jahrzehnten hat Minister Hotz als verantwort-
licher Leiter der schweizerischen Außenhandelspolitik
unserem Land unschätzbare Dienste geleistet. Auch die
schweizerische Textilindustrie ist ihm zu großem Dank
verpflichtet. Die Bewältigung all der zahlreichen Schwie-
rigkeiten, die während des Krieges unserer liberalen
Außenhandelspolitik entgegenstanden, war sein Werk.
Aber auch am Aufbau der Nachkriegshandelspolitik nahm
Minister Hotz entscheidenden Anteil und sein Ansehen
innerhalb der OECE ist denn auch sehr groß. Viele Ver-
träge und Albmachungen mit dem Ausland tragen die
Unterschrift des Ministers Hotz und verbürgen ein gerüt-
teltes Maß an Arbeit und hervorragendes fachliches Kön-
nen. Der Weitblick, die Entschlußkraft und der zähe Wille
gehörten zu den gefürchtetsten Eigenschaften des erfah-
renen Diplomaten und Unterhändlers. Es ist nur zu hof-
fen, daß der Rat des Ministers Dr. Hotz noch lange dem
Land zur Verfügung stehen wird.

Wieder ein Internationaler Kongreß. — Unter dem Pro-
tektorat der höchsten Staatsmänner Frankreichs und der
bekanntesten ausländischen Diplomaten findet vom 31.

Mai bis 3. Juni 1954 in Paris ein «Internationaler Chemie-
faser-Kongreß» statt. Der Kongreß wird vom «Internatio-
nalen Komitee der Europäischen Chemiefaserindustrie»
organisiert, dem 70 Garnproduzenten aus 13 Ländern an-
gehören. Der unter dem Thema «Die Textilien von mor-
gen» stehende Kongreß verfolgt den Zweck, der verarbei-
tenden Industrie, der Bekleidungsindustrie und dem
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Handel Bericht zu erstatten über die neuste Entwiek-
lung auf dem Gebiete der Chemiefaser. Gleichzeitig sollen
zwischen den maßgebenden Persönlichkeiten und Vertre-
tern der Regierung und der Wissenschaft Erfahrungen
ausgetauscht werden. Neben großen öffentlichen Veran-
staltungen finden Arbeits-Sitzungen statt, die sich mit
wirtschaftspolitischen und insbesondere mit technischen
Fragen beschäftigen werden. Nicht zuletzt soll mit dem
Kongreß eine breit angelegte Propaganda für die Ver-
Wendung von Chemiefasern verbunden werden.

Der soziale Friede in der Seidenstoffweberei weiterhin
gesichert. — Der scharfe Preiskampf, die nur kurzfristig
sichergestellte Beschäftigung, der ständig anwachsende
Gewebe-Import und der gleichzeitige Rückgang der Aus-
fuhr von Seiden- und Rayonstoffen erlaubten es den Ar-
beitgebern nicht, auf alle Forderungen der Gewerkschaf-
ten, die sie anläßlich der Kündigung des Gesamtarbeits-
Vertrages im September 1953 gestellt hatten, einzutreten.

Dank der Einsicht der Gewerkschaften und dem Ver-
ständnis, das sie der heutigen Lage in der Seidenstoff-
Weberei und insbesondere den unbefriedigenden Ertrags-
Verhältnissen und der fehlenden Rentabilität als Folge der
scharfen ausländischen Konkurrenz entgegengebracht
haben, konnte eine Verständigung für die Weiterführung
des Gesamtarbeitsvertrages gefunden werden. Der neue
Kollektivvertrag, der für die Arbeiterschaft bezüglich der
Tarif-Löhne für die Winderei und Spulerei und für die
Schichtarbeit eine Besserstellung mit sich bringt, gilt für
weitere zwei Jahre. Die Webereien sind sich wohl bewußt,
daß diese Mehrbelastungen, auch wenn sie nicht von allzu
großer Bedeutung sind, im Preise nicht eingerechnet wer-
den können und deshalb im Kampf um die ausländischen
Absatzgebiete, der sich in letzter Zeit wesentlich ver-
schärft hat, eine Rolle spielen. Auf der andern Seite ist
es sicher zu begrüßen, daß es wiederum gelungen ist, den
sozialen Frieden in der Seidenstoffweberei für weitere
zwei Jahre sicherzustellen.

5^aH£fe(<*HacJiricJiten

Lagebericht aus der Seiden- und Rayonindustrie

Wie die Zentralkommission berichtet, stand die Seiden-
und Rayonindustrie im letzten Quartal 1953, wie überhaupt
im ganzen vergangenen Jahr, im Zeichen der sogenannten
MengejiJconjunJctiir, die sich durch gute Beschäftigung bei
gedrückten, die Kapital- und Abschreibungskosten nur teil-
weise deckenden Preisen kennzeichnet. Die Kunstseide-
fabriken haben ihre Produktionskapazität, die 20000 Ton-
nen Viskose-Rayon und Fibranne (Zellwolle) übersteigt,
durch guten Geschäftsgang, namentlich im Export, im er-
sten Halbj ahr 1953 ausnützen können, mußten aber im zwei-
ten Halbjahr die Fabrikation von Fibranne stark drosseln.
Die Bandindustrie konnte ihre Produktion über den Vor-
jahresstand erhöhen. Demgegenüber verblieb es in der
Schappespinnerei bei der vorjährigen Garnerzeugung von
1200 Tonnen; die Seidenzwirnproduktion ging gar auf 246
Tonnen zurück.

Da das Ausland dank niedrigerer Löhne Stapelartikel
billiger anbieten kann als die schweizerische Industrie
und den einheimischen Markt außerdem vielfach durch
hohe Zölle abschirmt, verlagert sich der Export immer
mehr auf nur in kleinen Auflagen hergestellte Spezial-
artikel. Wegen der Desorientierung der Mode auf dem
Gebiete von Viskose-Rayon und Fibranne fällt außerdem
auch der schweizerische Inlandmarkt als Abnehmer von
billigen, in der Produktion rationeller Massenartikel weit-
gehend aus. Die Suche nach immer neuartigen Garnen,
Geweben und Bändern regt zwar die schöpferischen Kräfte
der Industrie erheblich an; anderseits wird dadurch die
Fabrikation immer mühsamer und unrationeller. So er-
forderte beispielsweise im Jahre 1953 die Produktion von
23,7 Millionen Metern Seiden- und Rayongeweben 12 Mil-
lionen Webstuhlstunden, während im Jahre 1949 mit der
gleichen Maschinenbelegung noch 26,1 Millionen Meter
herausgebracht werden konnten.

Der Export ist für alle Sparten der Seiden- und Rayon-
industrie lebensnotwendig und nimmt 60—80% der Pro-
duktion auf. Erfreulicherweise gelang es im Jahre 1953
den Kunstseidenfabriken und der Bandindustrie, ihre Aus-
landumsätze zu steigern. Auch die Auslandsnachfrage nach
Seiden- und Nylongeweben war lebhafter als 1952. Dem-
gegenüber war die Ausfuhr von Rayongeweben sowie von
Zellwollgarnen rückläufig. Die Gesamtexporte der Sei-
den- und Rayonindustrie erreichten 1953 den hohen Wert
von 246,5 Millionen Franken, wobei über 80 Länder in
allen Kontinenten beliefert wurden. Wichtigste Absatz-

gebiete waren Deutschland, Schweden, die Sterlingländer
und die Vereinigten Staaten.

Der Kampf um die Export?närkte verschärft sich zu-
sehends. Angesichts der einheitlichen festen Tarife für Roh-
material und Färbung und der ebenfalls verbindlich gere-
gelten Arbeitslöhne gehen allfällige, im Interesse der Be-
schäftigung angenommene Verlustpreise in erster Linie
zulasten der Fabrikanten und Exporteure.

In ha?idelspolitischer Hinsicht ist die Ernennung eines
dritten, besonders für Lateinamerika bestimmten Dele-
gierten des Bundesrates für Handelsverträge zu begrüßen.
Ferner wird die Einführung der Clearingeinzahlungspflicht
gegenüber Uruguay mit der Erwartung verbunden, daß
auch dieses Land endlich wieder vermehrt Erzeugnisse
der schweizerischen Seiden- und Rayonindustrie zur Ein-
fuhr zulassen wird. Ein vitales Interesse besitzt diese In-
dustrie sodann an der Zugehörigkeit der Schweiz zur Euro-
päischen Zahlu?igsunion. So werden beispielsweise allein
81% sämtlicher Gewebeexporte, d. h. 84,8 Millionen Fran-
ken, über diese internationale Organisation abgerechnet;
ein vorzeitiges Ausscheiden der Schweiz müßte zu Be-
triebseinschränkungen und Arbeitslosigkeit führen.

Für die bevorstehenden Wirtschaftsverhandlu?igen mit
Frankreich haben die interessierten Verbände der Seiden-
und Rayonindustrie die Forderung aufgestellt, daß Frank-
reich im Hinblick auf den ungehinderten Zugang fran-
zösischer Textilerzeugnisse zum schweizerischen Markt
die völlig ungenügenden Textileinfuhrkontingente für die
Schweiz auf ein tragbares Maß erhöht.

Die Beschäftigungsaussichten für die Zukunft sind kurz-
fristig befriedigend, auf weite Sicht gesehen aber unbe-
stimmt, nachdem die modische Benachteiligung der Ar-
tikel aus Viskose-Rayon und die Unsicherheit über die
weitere Entwicklung des Welthandels andauern.

Bemerkungen zur Handelspolitik. — Nachdem man der
schweizerischen Handelspolitik vor allem von politischer
Seilte den Vorwurf gemacht hat, sie werde in einer für
gewöhnliche Sterbliche unzugänglichen Geheiimsphäre ge-
staltet, bestellte der Bundesrat vor einigen Jahren eine sog.

Konsultative Kommission für Handelspolitik
Diese wurde nun für die Amtsperiode 1954—1956 unter
dem Präsidium von Minister Hotz neu bestellt. Neben den
beiden bisherigen Delegierten für Handelsverträge, den
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